
gültig ab 01. Januar 2024

MWG Ersatzversorgung Strom

für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden 
ohne registrierende Leistungsmessung in Niederspannung 

Nettopreis

Arbeitspreis (Cent/kWh) 37,27 44,35 ct/kWh

Grundpreis (Euro/Jahr) 70,00 83,30  €/Jahr

Hier können Sie die Preisbestandteile einsehen:

In den oben genannten Netto-Endpreis fließen ein:

Stromsteuer ct/kWh

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) ct/kWh

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz* ct/kWh

Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung* ct/kWh

Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes* ct/kWh

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde ct/kWh

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz  €/Jahr

Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)  €/Jahr

Messstellenbetrieb bei moderner Messeinrichtung  €/Jahr

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: 46,81 €/Jahr 13,38 ct/kWh

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr  €/Jahr

am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde ct/kWh

Gesamtüberblick der in den Preisen der Ersatzversorgung der Maintal-Werke GmbH 
enthaltenen Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstige Entgelte

2,050

1,590

Bruttopreis

16,81

Die Bruttopreise enthalten die zurzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19% und sind nach kaufmännischen Regeln 
gerundet.

Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers unter www.maintal-werke.de 
veröffentlicht.
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Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen 
(Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

23,19

23,89

* Zusätzliche Informationen zur Höhe der Umlagen und Abgaben finden Sie auf der internetbasierten 
Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de 

Wenn Ihr aktueller Energiebezug/-verbrauch nicht einer bestimmten Lieferung durch den Lieferanten oder einem 
konkreten Liefervertrag zugeordnet werden kann, springt der Grundversorger für diese Energielieferung ein. Dies wird als 
Ersatzversorgung bezeichnet. Der Grundversorger ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die 
Allgemeinen Preise der Ersatzversorgung jeweils zum ersten und zum 15. Tag eines Kalendermonats neu zu ermitteln und 
ohne Einhaltung einer Frist anzupassen. Die jeweils gültigen Preise finden Sie auf unserer Internetseite 
https://www.maintal-werke.de
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